
PLANZEICHENERKLÄRUNG

gem. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90), zuletzt geändert durch Art. 2 G v 22.7.2011 | 1509

1. Art der baulichen Nutzung (gem. §9 (1) BauGB, § 1 bis 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet: Zweckbestimmung Feuerwehr gem. §11 (2) BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung (gem. §9 (1) Nr. 1 und 2 BauGB, § 16 BauNVO)

II Zahl der Vollgeschosse gem. §20 (1) BauNVO I.V.M. §2 (6) und §87 (3) BauO LSA

0,6 Grundflächenzahl GRZ gem. §19 BauNVO

0,6 Geschossflächenzahl GFZ gem. §20 BauNVO

3. Bauweise und Baugrenzen (gem. §9 (2) BauGB, §22 und 23 BauNVO)

Bauweise

Baugrenze gem. §23 (3) Bau NVO

4. Verkehrsflächen (gem. §9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung: Privater Stichweg

Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

Einfahrtbereich

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken
(§5 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 4 und Absatz 4, §9 Absatz 1 Nummer 12, 14 und Absatz
6 BauGB)
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Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt [ALKIS / 02/2018] © LVermGeo LSA
 (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-13516/2009

Stadt Oschersleben (Bode), Bördekreis,
Sachsen-Anhalt

Bebauungsplan Nr. 1/2019 „Feuerwehrgerätehaus Klein Oschersleben/ Groß
Germersleben“

Planerstellung (Stand am 27.05.2020):

Büro für Stadt- und Regionalentwicklung

Dr. Ing. Rainer Mühlnickel

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Telefon: 0531 2371455

eMail: info@boeregio.de

1. Aufstellungsbeschluss

Der Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) hat in
seiner öffentlichen Sitzung am .................. unter der Ratsbeschlussnummer
......................................... die Aufstellung des B-Plans "Feuerwehrgerätehaus Klein
Oschersleben / Groß Germersleben" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß
BauGB §2 (1) in der Zeit ........................................... ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Oschersleben, den ……………………… ........................................
Bürgermeister

2. Billigung des Entwurfes und Auslegung

Der Bau-, Wirtschafts und Umweltausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) hat den
Entwurf des Bebauungsplanes in seiner Sitzung am .................................................
gebilligt und die Auslegung beschlossen. (Ratsbeschlussnummer:
...................................................... Ort und Datum der Auslegung wurden im amtlichen
Mitteilungsblatt der Stadt Oschersleben (Bode) bekannt gemacht. Die Auslegung
erfolgte am ............................................................

Oschersleben, den ……………………… ........................................
Bürgermeister

3. Trägerbeteiligung

Die Träger öffentlicher Belange wurden gem. BauGB §4 (2) mit Datum vom
................................................. um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

Oschersleben, den ……………………… ........................................
Bürgermeister

4. Satzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Oschersleben (Bode) hat den Bebauungsplan
"Feuerwehrgerätehaus Klein Oschersleben / Groß Germersleben" nach Prüfung der
Bedenken und Anregungen gem. BauGB §10 (1) in seiner Sitzung am
........................................................... unter der Ratsbeschlussnummer
............................................... als Satzung beschlossen.

Oschersleben, den ……………………… ........................................
Bürgermeister

5. Anfertigungsvermerke

Die Satzung des Bebauungsplanes "Feuerwehrgerätehaus Klein Oschersleben / Groß
Germersleben" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 14.04.2020 gem. §10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Oschersleben, den ……………………… ........................................
Bürgermeister

6. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan "Feuerwehrgerätehaus Klein Oschersleben / Groß
Germersleben" ist gem. BauGB §10 (3) am ...................................................
ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Satzung ist damit am
............................................... rechtsverbindlich geworden.

Oschersleben, den ……………………… ........................................

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwegung sowie auf die Rechtsfolge (§215
Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von
Entschädigungsansprüche (§44 BauGB) hingewiesen worden.

Oschersleben, den .................................... ........................................

PLANZEICHNUNG (Teil A)  M 1:250 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (Teil B) VERFAHRENSVERMERKE

6. Planungen, Nutzungsregelungen,
Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen Baum

Erhaltung Baum

7. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen
für Nebenanlagen, Stell-

plätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22
BauGB)

Zweckbestimmung:

Stellplätze

Fahrrad-
abstellanlagen

Geltungsbereich

Bestandsgebäude

neue Bebauung
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Bebauungsplan Nr. 1/2019
„Feuerwehrgerätehaus Klein Oschersleben / Groß Germersleben“

Für eine bauliche und sonstige Nutzung sind insoweit die bauplanerischen
Grundlagen mittels dieser Satzung zu schaffen. Der Geltungsbereich wird als
Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Feuerwehr" überplant. Der
Bebauungsplan wird gem. §8 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Zusätzlich wird ein
Umweltbericht erarbeitet.

Bestandteile dieser Satzung sind:
A. Planteil A: Planzeichnung „Geltungsbereich“
B. Planteil B: Textliche Festsetzungen

§1 Geltungsbereich

(1) Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 19 und 78+7 in der Flur 7 in der
 Gemarkung Klein Oschersleben. Er trägt die Bezeichnung Feuerwehrgerätehaus
 Klein Oschersleben / Groß Germersleben" und hat eine Größe von ca. 3.420 m².

(2) Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung (Teil A) und in den textlichen
 Festsetzungen (Teil B) dargestellt. Die Planzeichnung ist Bestandteil dieser
 Satzung.

§2 Bauliche Nutzung

Es werden nachfolgend ausgeführten Festsetzungen beschlossen:
(1) Art der baulichen Nutzung: Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung

 Infrastruktur: SO Infra
(2) Maß der baulichen Nutzung

 I. Grundflächenzahl (i.S. BauNVO §19); GRZ= 0,6
 II. Geschossflächenzahl (i.S. BauNVO §20 (2)-(4)); GFZ= 0,6
 III. Vollgeschosse (i.S. BauNVO §20 (1))= 2
 IV. Firsthöhe und Dachneigung sind an der Bestandsbebauung zu orientieren
 V. Bauweise: offen („o“)

§3 Niederschlagswasser

Nach den Vorschriften des §55 WHG soll anfallendes Niederschlagswasser ortnah
versickert werden. Falls dieses nicht möglich ist, so soll dieses getrennt von
Schmutzwasser erfolgen.

§4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(1) Bei dem Vorhaben zur baulichen und sonstigen Nutzung sind Flächen-
 versiegelungen auf das erforderliche Maß zu begrenzen.

(2) Durch den Bau des Feuerwehrgerätehauses müssen 19 Laubbäume ersetzt
 werden. 10 Laubbäume werden neu auf dem Grundstück angepflanzt. 20
 zusätzliche heimische Laubbäume werden auf Kompensationsflächen
 angepflanzt. Mit der unteren Naturschutzbehörde werden diese notwendigen
 Zusatzflächen abgestimmt. Ein Ausgleich ist in Absprache mit der unteren
 Naturschutzbehörde vorgenommen worden. Eine ortsnahe Bepflanzung erfolgt.

§5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Oschersleben (Bode), den …………………………………………………………………………....

..........................................................................

Bürgermeister

LAGEPLAN EXTERNE AUSGLEICHSMASSNAHMEN (Teil B)
1. Geltungsbereich für die Anpflanzung von 9 heimischen Standortgerechten
Bäumen
Flurstück 2 270/0000, Grundstücksnummer 0, Gemarkung 995 Klein Oschersleben,
Ortsteil 15083415, Stadt Oschersleben (Bode)

2. Geltungsbereich für die Ausgleichsfläche
Flurstück 241/80, Gemarkung 995 Klein Oschersleben, Ortsteil 15083415,
Stadt Oschersleben (Bode)
Fläche: 2.475 m²

2478,954m2

Geltungsbereich: 3420,981m2

Bebaubare Fläche: 2421,641m2

2. Ausgleichsfläche

1. Anpflanzungen

6,839m

153,8m

229,108m

71,2m
30,4m

Pflanzraster

Saumfläche

Flurstück 241/80

St

Fahrrad

Bürgermeister

Tel.: 0531 2371455
Fax: 0531 2371799
E-Mail: info@boeregio.de

BÖREGIO
Humboldtstraße 21
38106 Braunschweig

Bebauungspläne

Kartierung & GIS - Datenmanagement

Bürgerbeteiligungen

Moderation & Workshops

Freiraumkonzepte

Pfl anzpläne

Artenschutzuntersuchungen

Gestaltung von Spielfl ächen

Kinderstadtpläne

Umweltberichte

Unsere Arbeitsbereiche ...

BAULEIT- UND FREIRAUMPLANUNG 
ERFOLGREICH GESTALTEN

Büro für Stadt- und Regionalentwicklung
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